
Anfrage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

16/SVV/0071

Einreicher:
Stadtverordneter Dr. Scharfenberg, Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Radweg zwischen Stern und Schlaatz

Erstellungsdatum 18.01.2016
Eingang 922:

Datum der Sitzung: 27.01.2016

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Der Bau des Radweges zwischen Stern und Schlaatz ist seit 2001 überfällig. Nach mehreren 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, auch im Rahmen des Bürgerhaushaltes, soll die 
Umsetzung in diesem Jahr erfolgen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Wann ist Baubeginn für den Radweg zwischen Stern und Schlaatz?   

Unterschrift

Anlage:
Antwort der Verwaltung
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Telefon: -2539 

PÖT s DA M Landeshauptstadt 

%%eoo># Potsdam 
Der Oberbürgermeister 

Geschäftsbereich/FB: 	4/46 

Bearbeiter: Herr von Einem 

Erstellungsdatum: 	20.01.2016 

Eingang 922: 	ZOA •  zoez 
Termin: 

EI Fortsetzung siehe Rückseite 1 

Beantwortung der 

Anfrage / 	EI Kleine Anfrage - Drucksachen Nr.: 	1 6/SVV/0071 

Fragesteller/in: 	Fraktion DIE LINKE 

Betreff: 	Radweg zwischen Schlaatz und Stern 

In Beantwortung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Wann ist Baubeginn für den Radweg zwischen Stern und Schlaatz? 

Zu der gleichen Fragestellung wurden 2015 bereits die Anfragen mit den Drucksachennummern 
15/SW/0002, I5ISVV/0397 und 15/SW/0768 beantwortet. 

Da sich der Sachstand nicht geändert hat, kann nur erneut mitgeteilt werden, dass es das Ziel der 
Stadtverwaltung ist, den besagten Weg 2016 herzustellen. Ein genauer Baubeginn kann derzeit 
noch nicht definiert werden; die Radverkehrsmaßnahmen des laufenden Jahres werden jedoch 
vereinbarungsgemäß im Frühjahr, voraussichtlich im April, im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehr vorgestellt. 

Eine Förderung für die Umsetzung des Weges wurde beim Land Brandenburg unter dem Titel 
„Radweg Schlaatz - Drewitz" beantragt. 
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Oberburgerm ster 

Drucksachen Nr.: 1 6/SVV/0071 
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